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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

zahlen Sie einer gesetzlich unterhaltsberechtigten Per-

son Unterhalt? Unter bestimmten Voraussetzungen 

können Sie Ihre Zahlungen als außergewöhnliche Be-

lastungen von der Steuer absetzen. Wir zeigen, welche 

Rolle in diesem Zusammenhang das „Schonvermögen“ 

spielt. Darüber hinaus fassen wir zusammen, worauf Sie 

achten sollten, wenn Sie Ihren Arbeitnehmern Arbeits-

kleidung überlassen. Der Steuertipp beleuchtet, wel-

che Steuervorteile für dienstliche E-Autos und E-Bi-

kes gelten. 

 

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN  
Wie hoch darf das Vermögen einer unterstützten 
Person sein? 

 

Wenn Sie eine bedürftige Person unterstützen, können 

Sie die Aufwendungen ab 2022 bis zu 9.984 € (bis ein-

schließlich 2021: 9.744 €) pro Jahr als außergewöhnli-

che Belastungen abziehen. Voraussetzung ist, dass 

 Sie gegenüber dieser Person gesetzlich unterhalts-

verpflichtet sind, 

 Sie für diese Person keinen Anspruch auf Kinder-

geld bzw. -freibeträge haben und 

 die unterhaltene Person kein oder nur ein geringes 

Vermögen besitzt. 

Als geringfügig wird in der Regel ein Vermögen bis zu 

einem gemeinen Wert (Verkehrswert) von 15.500 € an-

gesehen. Diese Grenze ist allerdings schon im Jahr 

1975 festgelegt worden. Das Finanzgericht Rheinland-

Pfalz (FG) hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, 

ob diese unveränderte Vermögensgröße aufgrund des 

Kaufkraftverlusts anzupassen ist. 

Die Kläger sind verheiratet. Sie werden gemeinsam zur 

Einkommensteuer veranlagt. In ihrer Einkommensteu-

ererklärung für das Jahr 2019 beantragten sie, für den 

Zeitraum 01.01. bis 30.09.2019 geleistete Unterhalts-

zahlungen von 10.537 € zu berücksichtigen. Hinzu ka-

men Krankenversicherungsbeiträge in Höhe von 

1.123 €. Empfänger der Unterhaltszahlungen war ihr 

Sohn, der in dieser Zeit an einer Universität studierte. 

Im Rahmen der Veranlagung forderte das Finanzamt 

die Kläger auf, ihre Zahlungen und das Vermögen des 

Sohns durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. Da-

raufhin reichten die Kläger eine Saldenbestätigung der 

Sparkasse bezüglich der Konten ihres Sohns ein. Da-

nach betrug der Saldo 15.950 € am 01.01.2019 und 

16.216 € am 30.09.2019. Das Finanzamt berücksich-

tigte die geltend gemachten Aufwendungen nicht als au-

ßergewöhnliche Belastungen. 

Die dagegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. Vo-

raussetzung für eine Berücksichtigung von Unterhalts-

leistungen als außergewöhnliche Belastungen ist unter 

anderem, dass die unterstützte Person kein oder nur 

ein geringes Vermögen besitzt. Als Grenze wird die 

Wertgrenze zum Schonvermögen bei der Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende herangezogen. Laut FG ist die 

1975 definierte Wertgrenze von 15.500 € auch für das 

Streitjahr 2019 noch gültig.  
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Die Zahlungen der Kläger sind aufgrund des eigenen 

Vermögens des Sohns nicht als außergewöhnliche Be-

lastungen zu berücksichtigen, da sein Vermögen bereits 

zu Beginn des Jahres 2019 den Betrag von 15.500 € 

überschritten hatte. Zum Vermögen gehören auch die 

Zahlungen, die voraussichtlich für den künftigen Unter-

halt benötigt werden. Daher wurden auch die Zahlungen 

berücksichtigt, die der Sohn im Hinblick auf seinen bal-

digen Studienabschluss und die ungewisse Zukunft an-

gespart hatte. 

Hinweis: Die Kläger haben gegen diese Entscheidung 

Revision eingelegt. Nun bleibt das Urteil des Bundesfi-

nanzhofs abzuwarten, der die seit 1975 nicht erhöhte 

Grenze allerdings wiederholt gebilligt hat. 

Wir beraten Sie gerne zu den Voraussetzungen, unter 

denen Sie Unterhaltsleistungen von der Steuer abset-

zen können. 

 
ARBEITSMITTEL  
Worauf ist bei der Überlassung von Arbeitskleidung 
zu achten? 

 

Arbeitnehmer können die Aufwendungen für typische 

Berufskleidung als Werbungskosten absetzen. Alterna-

tiv kann ihr Arbeitgeber ihnen die Kleidung steuerfrei 

überlassen oder übereignen. Als typische Berufsklei-

dung werden Kleidungsstücke anerkannt, deren private 

Nutzung so gut wie ausgeschlossen ist und die 

 als Arbeitsschutzkleidung auf die jeweilige Berufstä-

tigkeit zugeschnitten sind (z.B. Warnwesten, Helme, 

Handschuhe, Sicherheitsschuhe etc.) oder 

 die private Kleidung schonen sollen (z.B. Laborkittel) 

oder 

 aufgrund ihrer uniformartigen Beschaffenheit oder 

dauerhaften Kennzeichnung durch Praxis-/Firmen-

embleme objektiv eine berufliche Funktion erfüllen. 

Wird einem Arbeitnehmer typische Arbeitskleidung 

kostenlos vom Arbeitgeber gestellt (z.B. Arztkittel), 

muss er auf diesen Vorteil keine Steuern zahlen. 

Sofern der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer jedoch 

kostenlos oder verbilligt bürgerliche Kleidung bzw. Zivil-

kleidung überlässt, muss der daraus resultierende Vor-

teil beim Arbeitnehmer grundsätzlich als Arbeitslohn 

versteuert werden. Eine Vorteilsversteuerung kann aber 

in Einzelfällen abgewendet werden, wenn die Überlas-

sung der Kleidung lediglich die zwangsläufige Folge des 

überwiegend eigenbetrieblichen Interesses des Ar-

beitgebers ist. Davon ist der Bundesfinanzhof in der 

Vergangenheit beispielsweise ausgegangen, wenn ein 

Lebensmitteleinzelhändler seinen Arbeitnehmern ein-

heitliche bürgerliche Kleidung überlässt (Shirts, Hem-

den, Krawatten und Blusen ohne Einstickung des Fir-

mennamens). Diese Kleidung mussten alle Mitarbeiter 

während der Arbeitszeit tragen, um ein homogenes Er-

scheinungsbild und eine bessere Erkennbarkeit für Kun-

den sicherzustellen. 

Hinweis: Normale Kleidung und typische Berufsklei-

dung lassen sich nicht immer leicht voneinander ab-

grenzen. Wir unterstützen Sie gerne dabei. 

 
CORONA-PANDEMIE  
Billigkeitsregelung zu Kindergartenzuschüssen des 
Arbeitgebers 

 

Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-

leistete Arbeitgeberzuschüsse zur Unterbringung und 

Betreuung nicht schulpflichtiger Kinder in Kindergärten 

und vergleichbaren Einrichtungen sind steuerfrei. 

Viele Städte und Gemeinden hatten aufgrund der 

Corona-Pandemie Kindergarten- bzw. Kinderbetreu-

ungsgebühren nicht eingezogen bzw. erhobene Bei-

träge erstattet. Für diese Fälle hat die Finanzverwaltung 

eine Vereinfachungsregelung getroffen: Danach wird es 

nicht beanstandet, wenn bei geleisteten Arbeitgeberzu-

schüssen von einer Darlehensgewährung des Arbeit-

gebers an den Arbeitnehmer ausgegangen wird. Das 

gilt auch, wenn hierüber im Voraus keine ausdrückliche 

Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

getroffen wurde. 

In diesen Fällen können 2020 steuerfrei geleistete Ar-

beitgeberzuschüsse mit dem im Folgejahr 2021 tatsäch-

lich entstandenen Betreuungsaufwand für nicht schul-

pflichtige Kinder verrechnet werden. Der Zinsvorteil 

aus der Darlehensgewährung ist unter Berücksichti-

gung der 44-€-Freigrenze (ab 01.01.2022: 50 €) als 

Sachbezug zu erfassen, wenn die Summe der darle-

hensweise überlassenen Beträge 2.600 € übersteigt. 

Wenn dem Arbeitnehmer im Jahr 2021 kein bzw. ein ge-

ringerer Betreuungsaufwand entstanden ist, als der Ar-

beitgeber steuerfrei belassen hat, ist der Differenzbe-

trag als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu erfassen. 

 
VORSTEUERABZUG  
Für Bruchteilsgemeinschaften gelten besondere 
Regeln 

 

Der Bundesfinanzhof hatte 2014 und 2017 entschieden, 

dass eine Bruchteilsgemeinschaft selbst mangels 

Rechtsfähigkeit kein umsatzsteuerlicher Unternehmer 

sein und daher keine unternehmerische Tätigkeit ent-

falten kann. Vielmehr liegen anteilig erbrachte Leistun-

gen durch die Gemeinschafter als jeweilige Unterneh-

mer vor. Die Finanzverwaltung hat die geänderte Recht-

sprechung umgesetzt und den Umsatzsteuer-Anwen-

dungserlass angepasst. 

Die Frage der Unternehmereigenschaft ist unter ande-

rem im Hinblick auf den Vorsteuerabzug und im Zusam-

menhang mit der Option zur Steuerpflicht bedeutsam. 

Relevant ist dies vor allem für Grundstücksgemein-

schaften, deren Bruchteilseigentümer als Gemein-

schafter umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen 
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(z.B. Vermietung unter Verzicht auf die Umsatzsteuer-

befreiung). Zukünftig muss nicht mehr die Grundstücks-

gemeinschaft selbst, sondern jeder Gemeinschafter 

Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgeben und ist ein-

zeln zum Vorsteuerabzug berechtigt (in Abhängigkeit 

von der Beteiligung und der unternehmerischen Ver-

wendung). 

Eingangsrechnungen dürfen auch an die Bruchteils-

gemeinschaft adressiert sein. Allerdings muss sicherge-

stellt sein, dass sich die Namen und Anschriften sowie 

die Beteiligung der Gemeinschafter aus den zu führen-

den umsatzsteuerlichen Aufzeichnungen ergeben. 

Bei Mietverträgen sollte darauf geachtet werden, dass 

die Option zur Steuerpflicht durch jeden Gemeinschaf-

ter erklärt wird. 

Diese neuen Grundsätze sind auf alle offenen Fälle an-

zuwenden. Es wird jedoch nicht beanstandet, wenn sich 

alle Gemeinschafter einer Bruchteilsgemeinschaft für 

bis zum 31.12.2021 verwirklichte Sachverhalte einheit-

lich auf die bisherige Auffassung der Finanzverwaltung 

(Bejahung der Unternehmereigenschaft der Bruchteils-

gemeinschaft) berufen. 

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, bestehende Verträge zu 

überprüfen und gegebenenfalls Vertragsanpassungen 

vorzunehmen. Wir unterstützen Sie gerne dabei. 

 
WERBUNG  
Zitat eines Arztes darf ohne Zustimmung verwendet 
werden 

 

Eine Werbung für ein Medizinprodukt, die eine von ei-

nem Arzt öffentlich getätigte Aussage enthält, kann zu-

lässig sein, auch wenn der Arzt dem nicht zugestimmt 

hat. Zu diesem Ergebnis ist das Oberlandesgericht Köln 

(OLG) gelangt. 

Der Kläger - seines Zeichens Ärztlicher Direktor einer 

Abteilung an einer Universitätsklinik - wurde in einer 

Werbeanzeige für ein Produkt gegen das 

„Reizdarmsyndrom“ (RDS) namentlich erwähnt. In der 

Anzeige fanden sich allgemeine Äußerungen des Arztes 

über Diagnose- und Therapieprobleme beim RDS, die 

er während einer Pressekonferenz getätigt hatte. Der 

Arzt selbst wusste allerdings nichts von der Verwen-

dung seiner Aussagen. Daraufhin klagte er auf Unter-

lassung. Das OLG hat allerdings weder eine unzuläs-

sige Verwendung des Namens noch eine rechtswidrige 

Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts er-

kannt. Vielmehr stelle allein die eigenmächtige Nutzung 

des Namens einer natürlichen Person als Hinweis auf 

diese Person - auch zu Werbezwecken - gerade noch 

keinen widerrechtlichen Namensgebrauch dar. 

Zu beachten war, dass in der Werbeanzeige nur allge-

meine Äußerungen des Klägers zu einem bestimmten 

medizinischen Thema verwendet wurden. Diese Äuße-

rungen hatten in erster Linie einen informativen Ge-

halt, weshalb das allgemeine Persönlichkeitsrecht dem 

schutzwürdigen Informationsinteresse der Öffentlichkeit 

weichen müsse. Auch war nicht erkennbar, dass der ei-

gene Werbe- oder Imagewert des Betroffenen ausge-

nutzt worden sei, um das Produkt zu vermarkten.  

Die Anzeige erwecke nicht den Eindruck, dass der Be-

troffene sich mit dem Produkt identifiziere, es anpreise 

oder empfehle. Vielmehr sei der Kläger lediglich im Zu-

sammenhang mit der Diagnose und Therapie von RDS 

zitiert worden. 

Hinweis: Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der 

Sache hat das OLG die Revision zum Bundesgerichts-

hof zugelassen. 

 
AU-BESCHEINIGUNGEN  
Krankschreibung ohne persönlichen Kontakt zwi-
schen Arzt und Patient? 

 

Auch im zweiten „Corona-Winter“ ist die enorme Aus- 

bzw. Überlastung von Einrichtungen des Gesundheits-

wesens einschließlich Arztpraxen deutlich spürbar. Im-

merhin hat die Pandemie gezeigt, dass auch die ärztli-

che Diagnose und die Behandlung „aus der Ferne“ per 

Videosprechstunde oder durch telefonische Beratung 

möglich sein können.  

Bereits im Herbst 2020 hatte sich das Oberlandesge-

richt Hamburg mit der Frage befasst, wann Fernbehand-

lungen und die Werbung dafür möglich sind. Das Ge-

richt untersagte einen automatisierten Dienst für Ar-

beitsunfähigkeitsbescheinigungen bei Erkältungen. Dort 

mussten die Nutzer über eine Onlineplattform verschie-

dene vorformulierte Fragen beantworten. Kam das Sys-

tem zu dem Schluss, dass keine Krankschreibung mög-

lich sei, konnte man das Ganze noch einmal durchlau-

fen. Danach sollten die Antworten online durch einen 

„Tele-Arzt“ überprüft werden. Die Krankschreibung er-

folgte per WhatsApp und per Post. Weil hier keine Ein-

zelfallprüfung durch einen Arzt stattfand und das Ergeb-

nis allein auf den Antworten des Patienten beruhte, war 

dies unzulässig. Vor diesem Hintergrund hat der Deut-

sche Anwaltverein zusammengefasst, welche Voraus-

setzungen erfüllt sein müssen: 

 Ordnungsgemäße medizinische Behandlung und 

Beratung sind grundsätzlich unter Einsatz von Kom-

munikationsmedien möglich. 

 Die Beratung über Kommunikationsmedien ist im 

Einzelfall erlaubt, wenn dies ärztlich vertretbar ist 

und die erforderliche ärztliche Sorgfalt insbesondere 

durch die Art und Weise der Erhebung, Beratung, 

Behandlung sowie Dokumentation gewahrt wird und 

der Patient auch über die Besonderheiten der aus-

schließlichen Beratung und Behandlung über Kom-

munikationsmedien aufgeklärt wird. 

 Im Einzelfall muss der Arzt prüfen, ob ein persönli-

cher Kontakt mit dem Patienten notwendig ist. 
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Hinweis: Eine Videosprechstunde oder eine telefoni-

sche ärztliche Beratung ist möglich, denn auch hier ha-

ben Arzt und Patient einen persönlichen Kontakt. Nur so 

kann eine Einzelfallprüfung stattfinden. 

 
STEUERTIPP  
Welche Steuervorteile gelten für dienstliche E-Au-
tos und E-Bikes? 

 

Seit August 2021 sind auf deutschen Straßen nach Sta-

tistiken des Bundeswirtschaftsministeriums erstmals 1 

Mio. Elektrofahrzeuge unterwegs. Ein Grund für das 

große Interesse an der Elektromobilität dürfte auch die 

finanzielle Unterstützung sein, die der Staat für die An-

schaffung von E-Autos gewährt: Bis Ende 2025 wird der 

Kauf von E-Autos noch mit bis zu 9.000 € bzw. von Plug-

in-Hybriden mit bis zu 6.750 € gefördert. Hinzu kommen 

steuerliche Vergünstigungen, die bereits seit 2020 für 

dienstliche Elektro- bzw. Hybridfahrzeuge sowie für 

dienstliche E-Bikes gelten: 

 Steuervorteile für E-Bikes: Wenn Arbeitnehmern 

Fahrräder und E-Bikes per Gehaltsumwandlung 

überlassen werden (Herabsetzung des Barlohns 

und Überlassung des Fahrrads), unterliegt der geld-

werte Vorteil, der sich aus der privaten Nutzung 

ergibt, der Lohn- bzw. Einkommensteuer. Seit dem 

01.01.2020 ist dieser aber nur noch mit monatlich 

0,25 % der unverbindlichen Preisempfehlung des 

Fahrrads zu versteuern. Für Modelle, die vor dem 

01.01.2020 überlassen wurden, werden monatlich 

hingegen noch 1 % bzw. 0,5 % des Listenpreises 

veranschlagt. Steuer- und beitragsfrei ist die private 

Nutzung des Fahrrads hingegen dann, wenn dessen 

Überlassung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn erfolgt. Anders als bei Dienstwagen 

muss bei der Überlassung dienstlicher (Elektro-) 

Fahrräder der Weg zur Arbeit zudem nicht versteu-

ert werden. Der Arbeitnehmer kann aber die Entfer-

nungspauschale für den Arbeitsweg in Höhe von 

0,30 € bzw. 0,35 € je Kilometer als Werbungskosten 

absetzen. Von dieser Regelung können auch Selb-

ständige, Freiberufler und Gewerbetreibende mit be-

trieblichen (Elektro-)Rädern profitieren, denn sie 

müssen für die private Nutzung weder Einkommen- 

noch Umsatzsteuer zahlen. 

 

 Steuervorteile für E-Dienstwagen: Sofern Arbeit-

nehmer einen E-Dienstwagen auch privat nutzen 

dürfen, sind seit dem 01.01.2020 bei einem Kauf-

preis von bis zu 60.000 € in jedem Monat 0,25 % des 

inländischen Listenpreises (einschließlich Sonder-

ausstattung und Umsatzsteuer) als geldwerter Vor-

teil zu versteuern. Ab einem Bruttolistenpreis von 

60.000 € müssen monatlich 0,5 % des Bruttolisten-

preises versteuert werden. 

Hinweis: Haben Sie Fragen zur steuerlichen Förderung 

der Elektromobilität? Wir beantworten Sie Ihnen gerne. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 


